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Die Firma Silhouette zahlte Frau Gruber die Hälf­
te der gesetzlichen Abfindung, und zwar 34 243 ATS. 
Unter Hinweis darauf, daß für ihre Kündigung ein 
,,wichtiger Grund", nämlich das Fehlen von Betreu­
ungseinrichtungen für Kinder von unter drei Jahren 
im Bundesland, in dem sie wohnt (Oberösterreich), 
gegeben sei, erhob Frau Gruber gegen diese Entschei­
dung Klage beim Landesgericht Linz, mit der sie die 
Zahlung einer Abfindung begehrt, die doppelt so 
hoch ist wie die ihr gezahlte. 

Sie macht gehend, die Anwendung der nationalen 
Bestimmungen führe zu einer mittelbaren Diskrimi­
nierung von Arbeitnehmerinnen, die nach dem Ge­
meinschaftsrecht verboten sei, wonach der Grundsatz 
bestehe, daß männliche und weibliche Arbeitnehmer 
für die gleiche Arbeit das gleiche Entgelt erhalten 
müssen. 

Das österreichische Gericht hat dem Gerichtshof 
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Nachdem im Anschluß an das schriftliche Verfah­
ren die mündliche Verhandlung stattgefunden hat, 
obliegt es dem Generalanwalt, seine Schlußanträge 
vorzutragen. 

Nach Ansicht des Generalanwalts stellt die Tatsa­
che, daß eine Arbeitnehmerin wie Frau Gruber nur 
die Hälfte der Kündigungsabfindung erhalte, auf die 
ein anderer Arbeitnehmer Anspruch habe, der sich 
gleichermaßen in einer Situation befinde, die da­
durch gekennzeichnet sei, daß ihm die Forcsetzung 
seines Arbeitsverhältnisses aus bestimmten Gründen 
nicht zugemutet werden könne, eine eindeutige Be­
nachteiligung dar, die noch dadurch verstärkt werde, 
daß zusätzliche Voraussetzungen (fünfjährige statt 
dreijährige Dauer der Tätigkeit) erfüllt werden 
müßten. 

Der Generalanwalt verweist auf vom Landesge­
richt Linz vorgelegte - unstreitige - Statistiken, wo­
nach es in der Mehrzahl Frauen seien, die ihr Arbeits­
verhältnis beenden müßten, um ihre Kinder aufzu­
ziehen, weil Betreuungseinrichtungen für diese fehl­
ten (1994 hätten nur 30 o/o aller betroffenen Arbeit­
nehmerinnen die Arbeit sofort nach dem Ende des 
Karenzurlaubs wiederaufgenommen). Die Situation 
betreffe also im wesentlichen Arbeitnehmerinnen. 

Die österreichische Regierung habe, um darzu­
tun, daß die fraglichen Maßnahmen durch objektive 
Faktoren gerechtfertigt seien, die nichts mit einer 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun 
hätten, ausgeführt, daß der Zweck dieser Maßnah­
men gerade darin bestehe, es den Arbeitnehmern, die 
ihren Arbeitsvertrag unterbrechen wollten, um ihre 
Kinder aufzuziehen, zu ermöglichen, eine bestimmte 
Entschädigung zu erhalten; ihnen lägen daher sozial­
politische Zielsetzungen zugrunde. Die österreichi­
sche Regierung lege jedoch nicht dar, warum eine 
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solche Begründung vom nationalen Gericht nie als 
„wichtiger Grund" angesehen werden könne, der zur 
Zahlung der Kündigungsabfindung in voller Höhe 
berechtige. Im übrigen sei nicht zu berücksichtigen, 
welche finanziellen Folgen eine Abfindungszahlung 
in voller Höhe (und nicht mehr in halber Höhe) für 
die Unternehmen habe, da Haushaltserwägungen 
keine objektive Rechtfertigung für eine Ungleichbe­
handlung von weiblichen und männlichen Arbeit­
nehmern beim Entgelt sein könnten. 

Demgemäß gelangt der Generalanwalt zu dem 
Ergebnis, daß eine Diskriminierung von Arbeitneh­
merinnen aufgrund von Rechtsvorschriften zu beja­
hen sei, die zur Folge hätten, daß für männliche 
Arbeitnehmer günstigere Voraussetzungen gälten 
(Möglichkeit, unter Anführung von Argumenten, die 
als „wichtiger Grund" anerkannt werden könnten, 
die Zahlung einer Abfindung in voller Höhe zu er­
halten). 

PS: Die Ansicht des Generalanwalts ist nicht bin­
dend. Seine Aufgabe besteht darin, dem Gerichtshof in 
voller Unabhängigkeit eine rechtliche Lösung vorzu­
schlagen. Die Richter beginnen jetzt mit der Urteilsbe­
ratung. 

Urteil 
LAG Berlin,§ 61 la Abs. 1 und 2 BGB 
Mann als Frauenreferentin? 

Die Ausschreibung einer Stelle als ,,Frauenreferen­
tin" verstößt nicht gegen das Verbot geschlechtsspezi­
fischer Benachteiligunggem. § 61 Ja Abs. 1 BGB. Frau­
en können Belange von Frauen besser vertreten als Män­
ner. 
Urteil des LAG Berlin v. 14.1.98-8Sa118/97 -

Zum Sachverhalt: 

Die Beklagte, eine politische Partei, schrieb in einer Tageszei­
tung die Stelle einer „Bundesfrauenreferentin" aus. Der Kläger, 
der Mitglied der Beklagten ist, bewarb sich um diese Stelle. Die 
Stelle wurde mit einer Frau besetzt. 

Der Kläger sieht darin eine Benachteiligung aufgrund seines 
GeschJechts und verlange eine Entschädigung gern.§ 611 a Abs. 
1 und 2 BGB in Höhe von drei Monatsgehältern, insgesamt 
10.500,00 DM. 

Aus den Gründen: 
Die Berufung konnte in der Sache keinen Erfolg 

haben. Zutreffend hat das Arbeitsgericht herausge­
stellt, daß bei den in § 611 a Abs. 1 S. 1 BGB 
bezeichneten Maßnahmen, von denen hier die Be­
gründung eines Arbeitsverhältnisses relevant ist, eine 
unterschiedliche Behandlung der Bewerber wegen 
des Geschlechts zulässig ist, soweit für die auszuüben-
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